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1. Umfang und Gültigkeit 
Alle Aufträge und Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie vom Auf-
tragnehmer schriftlich bestätigt und firmengemäß gezeichnet werden und verpflichten 
nur in dem in der Auftragsbestätigung angegebenen Umfang. Einkaufsbedingungen des 
Auftraggebers werden für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte 
Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlossen. Angebote sind grundsätzlich freibleibend. 

 

2. Leistung und Prüfung 
2.1. Gegenstand eines Auftrages kann sein: 

− Erstellung von Individualprogrammen 

− Lieferung von Bibliotheks-(Standard)Programmen 

− Erwerb von Nutzungsberechtigungen für Softwareprodukte 

− Einschulung des Bedienungspersonals 

− Mitwirkung bei der Inbetriebnahme 

− Telefonische Beratung 

− Programmwartung 

− Erstellung von Programmträgern 

− Sonstige Dienstleistungen 

 
2.2. Grundlage für die Erstellung von Individualprogrammen ist die schriftliche Leistungs-

beschreibung, die der Auftragnehmer gegen Kostenberechnung aufgrund der ihm zur 
Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen ausarbeitet bzw. der Auftraggeber 
zur Verfügung stellt. Diese Leistungsbeschreibung ist vom Auftraggeber auf Richtigkeit 
und Vollständigkeit zu überprüfen und mit seinem Genehmigungsvermerk zu versehen. 
Später auftretende Änderungswünsche können zu gesonderten Termin- und Preis-
vereinbarungen führen. 

 

2.3. Individuell erstellte Software bzw. Programmadaptierungen bedürfen für das jeweils 
betroffene Programmpaket einer Programmabnahme spätestens 4 Wochen ab 
Lieferung durch den Auftraggeber. Diese wird in einem Protokoll vom Auftraggeber 
bestätigt. (Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit anhand der genehmigten Leistungs-
beschreibung mittels der zur Verfügung gestellten Testdaten). Lässt der Auftraggeber 
den Zeitraum von vier Wochen ohne Programmabnahme verstreichen, so gilt die 
gelieferte Software mit dem Enddatum des genannten Zeitraumes als abgenommen. 
Etwa auftretende Mängel, das sind Abweichungen von der genehmigten Leistungs-
beschreibung, sind vom Auftraggeber ausreichend dokumentiert dem Auftragnehmer 
schriftlich zu melden, der um die schnellstmögliche Mängelbehebung bemüht ist. Liegen 
schriftlich gemeldete, wesentliche Mängel vor, das heißt, dass der Echtbetrieb nicht 
begonnen oder fortgesetzt werden kann, so ist nach Mängelbehebung eine neuerliche 
Abnahme erforderlich. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Abnahme von Software 
wegen unwesentlicher Mängel abzulehnen. 

 
2.4. Bei Bestellung von Bibliotheks-(Standard)-Programmen bestätigt der Auftraggeber mit 

der Bestellung die Kenntnis des Leistungsumfanges der bestellten Programme. 
 

2.5. Sollte sich im Zuge der Arbeiten herausstellen, dass die Ausführung des Auftrages 
tatsächlich oder juristisch unmöglich ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies dem 
Auftraggeber sofort aufzuzeigen. Jeder Vertragspartner ist in diesem Fall berechtigt vom 
Auftrag zurückzutreten. Die bis dahin für die Tätigkeit des Auftragnehmers angelaufenen 
Kosten und Spesen sind vom Auftraggeber zu ersetzen. 

 
2.6. Ein Versand von Programmträgern, Dokumentationen und Leistungsbeschreibungen 

erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Versicherungen erfolgen nur auf 
Wunsch und Kosten des Auftraggebers. 

 

3. Preise, Steuern und Gebühren 

3.1. Alle Preise verstehen sich in Euro ohne Umsatzsteuer. Sie gelten nur für den 
vorliegenden Auftrag. Die genannten Preise verstehen sich ab Geschäftssitz bzw. -stelle 
des Auftragnehmers. Die Kosten von Programmträgern sowie allfällige Vertrags-
gebühren werden gesondert in Rechnung gestellt. 

 

3.2. Bei Bibliotheks-(Standard)-Programmen gelten die am Tag der Lieferung gültigen 
Listenpreise. Bei allen anderen Dienstleistungen (Organisationsberatung, Program-
mierung, Einschulung, Umstellungsunterstützung, tel. Beratung usw.) wird der Arbeits-
aufwand zu den am Tag der Leistungserbringung gültigen Sätzen verrechnet. Ab-
weichungen von einem dem Vertragspreis zugrundeliegenden Zeitaufwand werden von 
den Vertragspartnern entsprechend berücksichtigt. 

 
3.3. Die Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder werden dem Auftraggeber gesondert 

nach den jeweils Sätzen in Rechnung gestellt. Wegzeiten gelten als Arbeitszeit. 
 

4. Liefertermin 
4.1. Der Auftragnehmer ist bestrebt, die vereinbarten Termine der Erfüllung (Fertigstellung) 

möglichst einzuhalten. 
 

4.2. Die angestrebten Erfüllungstermine können nur dann eingehalten werden, wenn der Auf-
traggeber zu dem vom Auftragnehmer vereinbarten Termin alle notwendigen Angaben 
und Unterlagen vollständig, insbesondere die genehmigte Leistungsbeschreibung lt. 
Punkt 2.2 zur Verfügung stellt. Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durch 
unrichtige, unvollständige oder noch nachträglich geänderte Angaben bzw. zur 
Verfügung gestellte Unterlagen entstehen, sind vom Auftragnehmer nicht zu vertreten 
und können nicht zum Verzug des Auftragnehmers führen. Daraus resultierende Mehr-
kosten trägt der Auftraggeber. 

 
4.3. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten bzw. Programme umfassen, ist der Auftragnehmer 

berechtigt, Teillieferungen durchzuführen und Teilrechnungen zu legen. 
 

5. Zahlung 

5.1. Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 
8 Tage nach Rechnungserhalt ohne jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Für Teil-
rechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen 
analog. 

 

5.2. Für Aufträge, die mehrere Einheiten (z. B. Programm oder/und Schulungen, Reali-
sierung in Teilschritten) umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung 
jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen. 

 
5.3. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für 

die Durchführung der Lieferung bzw. Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer. Bei 

Zahlungsverzug werden Verzugszinsen im banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei Nicht-
einhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt, Termin-
verlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Akzepte entsprechend fällig zustellen. 

 
5.4. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Gesamt-

lieferung, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurück-
zuhalten. 

 

5.5. Bei Zahlungsverzug wird der Auftragnehmer ermächtigt, seine Ware unter Verzicht auf 
eine Besitzstörungsklage des Auftraggebers abzuholen, sowie bereits installierte 
Programme von der Festplatte des Auftraggebers zu löschen. 

 

5.6. Sämtliche Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung samt Nebengebühren Eigentum 
des Auftragnehmers. Die Nutzungslizenz des Programms ist vorerst auf 3 Monate 
beschränkt und wird erst nach der vollständigen Bezahlung der Rechnung auf unbe-
grenzte Zeit zur Nutzung für den Lizenznehmer (Auftraggeber) freigeschalten. Der 
Auftragnehmer hat bis zur vollständigen Bezahlung das Recht, sich jederzeit von dem 
Vorhandensein und Zustand der Ware zu überzeugen. Jede Standortveränderung ist 
dem Auftragnehmer innerhalb von 8 Tagen mittels eingeschriebenen Briefes anzu-
zeigen. Die Kosten einer Feststellung der unbekannten neuen Anschrift trägt der 
Auftragnehmer. 

 

6. Urheberrecht und Nutzung 

6.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, ohne schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers die 
Weitergabe der Organisationsausarbeitungen, Programme, Leistungsbeschreibungen, 
Handbücher usw. oder davon abgeleitete Kopien an Dritte, sei es entgeltlich oder unent-
geltlich, zu unterlassen. Im Hinblick darauf, dass Programme und Organisations-
leistungen geistiges Eigentum des Auftragnehmers sind, gilt das Nutzungsrecht der-
selben auch nach Bezahlung ausschließlich nur zu eigenen Zwecken des Auftraggebers 
und nur auf der im Vertrag bezeichneten Hardware. Jede dennoch erfolgte Weitergabe, 
auch im Zuge einer Auflösung des Betriebes bzw. eines Konkurses, aber auch die kurz-
fristige Überlassung zur Herstellung von Reproduktionen, zieht Schadenersatz-
ansprüche nach sich, wobei in einem solchen Fall volle Genugtuung zu leisten ist. 

 

6.2. Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die von ihm in Auftrag gegebenen 
Programme in die Programmbibliothek des Auftragnehmers zur allgemeinen Nutzung 
durch die Vertriebsorganisation des Auftragnehmers als Gegenleistung dafür auf-
genommen werden, dass seine Programme durch die Nutzung anderweitiger 
Erfahrungen und Unterlagen für ihn wirtschaftlicher und kostengünstiger erarbeitet 
werden konnten, als dies ohne Inanspruchnahme derartiger Hilfsmittel der Fall gewesen 
wäre. 

 

7. Rücktrittsrecht 
7.1. Für den Fall der Überschreitung einer vereinbarten Lieferzeit aus alleinigem 

Verschuldendes Auftragnehmers ist der Auftraggeber berechtigt, mittels einge-
schriebenen Briefes vom Softwareauftrag zurückzutreten, wenn auch innerhalb der 
angemessenen Nachfrist die vereinbarte Dienstleistung in wesentlichen Teilen ohne 
Verschulden des Auftraggebers nicht erbracht wird. Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, 
Naturkatastrophen und Transportsperren entbindenden Auftragnehmer von der Liefer-
verpflichtung bzw. gestatten ihm eine Neufestlegung der vereinbarten Lieferfrist 

 
7.2. Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auf-

tragnehmers möglich. Ist der Auftragnehmer mit einem Storno einverstanden, so hat er 
das Recht, neben den erbrachten Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine Storno-
gebühr in der Höhe von 70% der Auftragssumme zu verrechnen. 

 

8. Gewährleistung, Wartung, Änderungen 
8.1. Mängelrügen sind nur gültig, wenn sie reproduzierbare Mängel betreffen und wenn sie 

innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung der vereinbarten Leistung bzw. bei Individual-
software nach Programmabnahme gemäß Pkt. 2.3 schriftlich dokumentiert erfolgen. Bei 
gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist behoben, wobei 
der Aufraggeber dem Auftragnehmer alle zu Untersuchung und Mängelbehebung 
erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Diesen Bedingungen liegt auch unser Lizenz-
vertrag zugrunde. 

 
8.2. Kosten für Hilfestellungen, Fehlerdiagnosen sowie Fehler- und Störungsbeseitigung, die 

vom Auftraggeber zu vertreten sind sowie sonstigen Korrekturen, Änderungen und 
Ergänzungen werden vom Auftragnehmer gegen Berechnung durgeführt. Dies gilt auch 
für die Behebung von Mängeln, wenn Programmänderungen, Ergänzungen oder 
sonstige Eingriffe vom Auftraggeber selbst oder von dritter Seite vorgenommen worden 
sind. 

 

8.3. Ferner übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr für Fehler, Störungen oder 
Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung, Verwendung ungeeigneter Hardware und 
Organisationsmitteln, anormale Betriebsbedingungen sowie auf Transportschäden zu-
rückzuführen sind. 

 
8.4. Für Programme die durch eigene Programmierer des Auftraggebers bzw. Dritte nach-

träglich verändert werden, entfällt jegliche Gewährleistung durch den Auftragnehmer. 
 

9. Haftung 
9.1. Der Auftragnehmer haftet für Schäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

nachgewiesen werden, nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für 
leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Der Ersatz von Folgeschäden und Ver-
mögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsenverlusten und von Schäden aus 
Ansprüchen Dritter gegen den Auftragnehmer ist in jedem Fall ausgeschlossen. 

 
9.2. Schutzwirkungen zugunsten Dritter sind ausgeschlossen. Der Auftraggeber verpflichtet 

sich, bei einem Weiterverkauf die Haftung aus der Produkthaftpflicht entsprechend 
diesen Bestimmungen auszuschließen und dies auch seinem Käufer für einen Wieder-
verkauf entsprechend aufzutragen. 

 

10. Schlussbestimmungen 
Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung 
kommenden gesetzlichen Bestimmungen nach deutschem Recht. Für eventuelle Streitig-
keiten gilt die örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes für den 
Geschäftssitz des Auftragnehmers als ausschließlich vereinbart. 
Sitz der Gesellschaft ist Wuppertal HRB 7550, Steuernummer 132 / 5930 / 0231 
Geschäftsführer Manfred Richter, Dominik Hartmann                         


